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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. 
Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und 
Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen einen Büro- & Equipmentschutz und eine Sach-Betriebsunterbrechungsversicherung an.

Was ist versichert?

Über dieses Versicherungsprodukt können  
Sie das Büro & Equipment und die Betriebs-
unterbrechungen versichern. Hier erhalten Sie 
einen Auszug der wichtigsten versicherten Sachen 
und Risiken. Die vollständigen Informationen 
entnehmen Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen. 

Büro- & Equipmentschutz:

 Versichert sind die beweglichen Sachen 
des Büro-/ Gewerbebetriebs des 
Versicherungsnehmers, soweit sie in dessen 
Eigentum stehen, von ihm geleast, gemietet 
oder ihm sonst entgeltlich oder unter 
Eigentumsvorbehalt überlassen wurden und für 
die er die Gefahr trägt. 

 Zusätzlich werden verschiedene Kosten, die 
aufgrund eines Versicherungsfalls notwendig 
sind, ersetzt; z.B. die Beseitigung von 
Gebäudeschäden nach einem Einbruchdiebstahl 
bzw. –versuch und Vandalismus. 

Sach-Betriebsunterbrechung:

 Versichert ist ein unmittelbar durch eine 
versicherte Betriebsunterbrechung 
verursachter Ertragsausfallschaden des 
Versicherungsnehmers.  

 Die Leistung bei Eintritt eines Versicherungsfalls 
besteht aus der Zahlung der fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn, soweit der 
Versicherungsnehmer diese fortlaufenden 
Kosten und den Betriebsgewinn ausschließlich 
infolge und während der Betriebsunterbrechung 
nicht erwirtschaften kann. 

Was ist nicht versichert?

Hier erhalten Sie einen Auszug der wichtigsten 
nicht versicherten Sachen und Risiken. Die 
vollständigen Informationen entnehmen Sie bitte 
Ihren Vertragsunterlagen.

Büro- & Equipmentschutz:

Kein Versicherungsschutz wird gewährt für:

 Schäden durch Verlieren/Liegenlassen 
versicherter Sachen;

 Schäden durch Computer-, Programmierungs- 
oder Softwarefehler sowie Schäden durch Viren 
und Hackerangriffe.

Sach-Betriebsunterbrechung:

Kein Versicherungsschutz wird gewährt für:

 nicht erhebliche Unterbrechungen, deren 
Folgen sich im Betrieb ohne wesentliche 
Aufwendungen wieder einholen lassen;

 Schadenfälle, die verursacht oder erheblich 
vergrößert werden durch außergewöhnliche 
Ereignisse, die während der Unterbrechung 
eintreten, durch öffentlich-rechtliche 
Verfügungen sowie durch Kapitalmangel.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

Hier erhalten Sie einen Auszug der wichtigsten Deckungsbeschränkungen. Die vollständigen Informationen entnehmen 
Sie bitte Ihren Vertragsunterlagen. 

Begrenzung der Entschädigungsleistung (Büro- & Equipmentschutz):

 Zusätzlich versicherte Kosten sind teilweise auf 10% der Versicherungssumme (über die Versicherungssumme 
hinaus), jedoch maximal auf 25.000 €, begrenzt



Begrenzung der Entschädigungsleistung (Sach-Betriebsunterbrechung):

 Die Haftzeit (Eintritt des versicherten Sachschadens bis zum Ende der versicherten Betriebsunterbrechung 
entstehender Ertragsausfallschaden) beträgt maximal 12 Monate.

Wo bin ich versichert?

Versicherungsschutz besteht für den Büro- & Equipmentschutz innerhalb der Versicherungsorte. Bewegliche Sachen des 
Betriebes des Versicherungsnehmers sind, soweit sie in dessen Eigentum stehen, von ihm geleast, gemietet, ihm sonst 
entgeltlich oder unter Eigentumsvorbehalt überlassen wurden und für die er die Gefahr trägt, weltweit versichert, wenn sie 
voraussichtlich nur vorübergehend (nicht mehr als drei Monate) zu betrieblichen Zwecken vom Versicherungsort entfernt 
werden; allerdings sind Schäden durch Sturm und Hagel nur versichert, wenn sich die versicherten Sachen in Gebäuden 
befinden. Bewegliche Sachen, die den Mitarbeitern vom Versicherungsnehmer zu Zwecken der Home-Office-Tätigkeit 
zur Verfügung gestellt werden, sind mitversichert, ohne dass diese in dem Versicherungsschein benannt werden müssen; 
allerdings sind Schäden durch Sturm und Hagel nur versichert, wenn sich die versicherten Sachen in Gebäuden befinden. 

Sach-Betriebsunterbrechungsversicherung für die Erbringung von Dienstleistungen am Versicherungsort.

Welche Verpflichtungen habe ich?

Hier erhalten Sie einen Auszug der wichtigsten Verpflichtungen. Die vollständigen Informationen entnehmen Sie bitte 
Ihren Vertragsunterlagen.

• Sie müssen uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für unseren Entschluss, 
den Vertrag mit Ihnen zu schließen, erheblich sind und nach denen wir in Textform gefragt haben, anzeigen.

• Sie haben den Eintritt eines Versicherungsfalles unverzüglich nach Kenntniserlangung anzuzeigen.

• Sie sind verpflichtet, unter Befolgung unserer Weisungen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Versicherungsfalles dient, sofern Ihnen dabei nichts 
Unbilliges zugemutet wird. Sie haben uns bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen, ausführlich und wahrheitsgemäß Bericht zu erstatten, alle Tatsachen, die den Versicherungsfall und 
die Schadenfolgen betreffen, mitzuteilen und alle nach unserer Ansicht für die Beurteilung des Versicherungsfalles 
erheblichen Schriftstücke einzusenden.

Wann und wie zahle ich?

Die einmalige oder erste Prämie ist unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen. Die Folgeprämien sind unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Erhalt der Prämienrechnung zu zahlen. Wenn 
wir mit Ihrem Vermittler ein Vermittlerinkasso vereinbart haben, zahlen Sie die Prämie an Ihren Vermittler, ansonsten 
können Sie Ihre Prämie an uns überweisen oder per Lastschrift von uns einziehen lassen. 

Wann beginnt und endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt und endet entsprechend den Angaben des Versicherungsscheins. Dieser beträgt in der 
Regel 12 Monate, es sei denn wir haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Für eventuell folgende Vertragsperioden 
gilt in der Regel ebenfalls eine Laufzeit von 12 Monaten. Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn 
er nicht durch Sie oder uns mit einer Frist von einem Monat zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Textform 
insgesamt gekündigt wird.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie können den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Textform insgesamt 
kündigen. Im Wege der Teilkündigung können Sie auch einzelne Module des Versicherungsvertrages mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Textform kündigen. In diesem Fall enden sämtliche dieses Modul 
betreffenden Vereinbarungen zum Ende der laufenden Versicherungsperiode. Weiterhin können sowohl Sie als auch wir nach 
Eintritt eines Versicherungsfalls in einem der vereinbarten Module dieses Modul gemäß der Allgemeinen Regelungen im 
Rahmen der Versicherungsbedingungen kündigen.


